
Für den Fall, dass die Frage unter Ziffer 1. bejaht wird:

2. Kann aus dem Diskriminierungsverbot des Art. 64 des
Europa-Mittelmeer-Abkommens mit Tunesien eine aufent-
haltsrechtliche Position abgeleitet werden, die einer Befris-
tung des Aufenthaltsrechts entgegensteht, wenn ein tunesi-
scher Staatsangehöriger im Besitz einer unbefristeten
Arbeitsgenehmigung ist, tatsächlich einer Beschäftigung
nachgeht und im Zeitpunkt der ausländerrechtlichen Ent-
scheidung über ein befristetes Aufenthaltsrecht verfügt?

Für den Fall, dass die Frage unter Ziffer 2. bejaht wird:

3. Kann zur Bestimmung der sich aus dem Diskriminierungs-
verbot des Art. 64 des Europa-Mittelmeer-Abkommens mit
Tunesien ergebenden aufenthaltsrechtlichen Position auf
einen Zeitpunkt nach Erlass der ausländerrechtlichen Befris-
tungsverfügung abgestellt werden?

Für den Fall, dass die Frage unter Ziffer 3. bejaht wird:

4. Ist zur Konkretisierung des Vorbehalts der Gründe des
Schutzes eines berechtigten Interesses des Staates auf die zu
Art. 39 Abs. 3 EG entwickelten Grundsätze zurückzugrei-
fen?

Ersuchen um Vorabentscheidung, vorgelegt durch
Beschluss des Østre Landsret vom 11. Februar 2005 in
dem Rechtsstreit De Danske Bilimportører gegen Skatte-

ministeriet Told- og Skattestyrelsen

(Rechtssache C-98/05)

(2005/C 106/34)

(Verfahrenssprache: Dänisch)

Das Østre Landsret (Dänemark) ersucht den Gerichtshof der
Europäischen Gemeinschaften durch Beschluss vom 11. Februar
2005, bei der Kanzlei des Gerichtshofes eingegangen am 24.
Februar 2005, in dem Rechtsstreit De Danske Bilimportører
gegen Skatteministeriet Told- og Skattestyrelsen um Vorabent-
scheidung über folgende Fragen:

Frage 1: Ist Artikel 11 Teil A Absatz 2 Buchstabe a der Sechs-
ten Mehrwertsteuerrichtlinie (1) in Verbindung mit
Artikel 11 Teil A Absatz 3 Buchstabe c dahin auszu-
legen, dass eine Zulassungsabgabe für Kraftfahrzeuge
(Personenwagen) in die Besteuerungsgrundlage für die
Mehrwertsteuer einfließen muss, wenn ein Kaufver-
trag über die Lieferung eines neuen Kraftfahrzeugs,
das der Personenbeförderung dient, geschlossen wor-
den ist, sofern das Fahrzeug entsprechend dem Kauf-
vertrag und der vom Käufer beabsichtigten Nutzung
vom Händler an den Verbraucher als zugelassenes
Fahrzeug zu einem Gesamtpreis geliefert wird, der
sowohl den an den Händler gezahlten Preis als auch
die Abgabe umfasst?

Frage 2: Kann ein Mitgliedstaat sein Abgabensystem so ausge-
stalten, dass die Zulassungsabgabe als ein vom Händ-
ler im Auftrag des Endkäufers verauslagter Betrag
angesehen wird, so dass der Endkäufer der unmittel-
bar Abgabenpflichtige ist?

Frage 3 Ist es im Hinblick auf die Fragen 1 und 2 von Bedeu-
tung, dass ein Personenwagen ohne Entrichtung der
Zulassungsabgabe gekauft und geliefert werden kann,
was in Betracht kommt, wenn der Käufer das Fahr-
zeug nicht zur allgemeinen Beförderung von Personen
oder Waren auf Verkehrsflächen benutzen will, für
die das Straßenverkehrsgesetz gilt?

Frage 4 Ist es von Bedeutung, dass Gebrauchtfahrzeuge in
nicht unbedeutendem Umfang vom Endverbraucher
eingeführt oder u. a. als Übersiedlungsgut mitgeführt
werden, der ohne Einschaltung eines Händlers die
Zulassungsabgabe selbst bezahlt?

Frage 5 Ist es von Bedeutung, dass die Pflicht zur Entrichtung
der Zulassungsabgabe — evtl. als Auslage — eintritt
und fällig wird, bevor die Pflicht zur Zahlung der
Mehrwertsteuer eintritt und fällig wird?

(1) Richtlinie 77/388/EWG vom 17. Mai 1977 zur Harmonisierung der
Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Umsatzsteuern –
Gemeinsames Mehrwertsteuersystem: einheitliche steuerpflichtige
Bemessungsgrundlage (ABl. Nr. L 145, S. 1, mit Berichtigung in
ABl. L 149, S. 26. vom 13.6.1977)
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